
 
A n t r a g : 1. Der Entwurf der 48. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes „Stock Gelände – 
Rendsburger Straße“ für das Gebiet 
westlich der Rendsburger Straße, südlich 
der Wohnbebauung Robert-Koch-Straße, 
östlich der Tennisanlage des THC und 
nördlich der Bahnlinie Neumünster-Heide 
im Stadtteil Gartenstadt sowie der Ent-
wurf der dazugehörigen Begründung ein-
schließlich Umweltbericht werden in der 
vorliegenden Fassung gebilligt. 

 
2. Der Entwurf der 48. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes „Stock Gelände – 
Rendsburger Straße“ mit der dazugehöri-
gen Begründung sowie die umweltbezo-
genen Stellungnahmen sind nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen; die 
Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange sind nach § 3 Abs. 2 Satz 3 
BauGB von der öffentlichen Auslegung zu 
benachrichtigen.  

 
 


